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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sanitärschlauch 
mit einer antimikrobiellen Ausrüstung.

[0002] Mikrobielle Verunreinigungen im Trink- und 
Brauchwasser stellen nicht nur in den Entwicklungs-
ländern ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. Auch 
in den Industrieländern treten immer häufiger lebens-
gefährliche mikrobielle Verunreinigungen in Trink- 
oder Brauchwasserbehältern bzw. -leitungen oder 
Warmwasserbereitern auf. Insbesondere in Leitun-
gen, Behältern oder Entnahmevorrichtungen, in wel-
chen das ursprünglich keimarme Wasser für eine ge-
wisse Zeit steht, erwärmt oder transportiert wird, sind 
von derartigen Verkeimungen betroffen. Diese mikro-
biellen Verunreinigungen entstehen durch das Ver-
weilen des Wassers in Behältern oder Leitungsab-
schnitten bei Umgebungstemperaturen, welche für 
die Vermehrung der Mikroorganismen extrem günstig 
ist. Besonders stark gefährdet sind Warmwasserbe-
reiter oder Warmwasserleitungen, durch welche zu-
nächst heißes Wasser fließt, jedoch nach der Wasse-
rentnahme das verbleibende Restwasser langsam 
abkühlt und dabei den für die Vermehrung des Mikro-
organismus optimalen Temperaturbereich über einen 
relativ langen Zeitraum durchläuft. Dadurch kommt 
es zu einer starken Vermehrung dieser pathogenen 
Mikroorganismen und es werden sehr schnell die für 
Trinkwasser festgelegten Grenzwerte an im Wasser 
enthaltenen Erregern überschritten und für den Men-
schen toxische Konzentrationen erreicht. Als einer 
der gefährlichsten Erreger sind die Legionellen (Legi-
onella Pneumophila) anzusehen, welche einen opti-
malen Temperaturbereich zur Vermehrung von 30 °C 
bis 50 °C aufweisen.

[0003] Es ist derzeit bekannt das Wasser in Wasser-
tanks und Kanistern, in welchen das Wasser über ei-
nen längeren Zeitraum aufbewahrt wird, durch Zuga-
be von Chemikalien in Form von silber- oder chlorhal-
tigen Zusätzen wirkungsvoll vor einer Verkeimung zu 
schützen. Diese Methode ist jedoch nur bei Wasser-
behältern nicht jedoch bei Wasserleitungen bzw. 
-schläuchen praktikabel, da eine wiederholt von Was-
ser durchströmte Leitung eine ständige Zugabe eines 
derartigen antimikrobiellen Zusatzes erfordern wür-
de.

[0004] Besonders gefährdet sind neben Warmwas-
serbehältern, welche über einen längeren Zeitraum 
eine Wassertemperatur von 30 °C bis 50 °C halten, 
auch Klimaanlagen, Luftbefeuchter, Duschbrausen 
sowie Brauseschläuche, in welchen das Wasser bei 
Umgebungstemperaturen, insbesondere im Sommer 
sowie in Badezimmern, von 25 °C bis 30 °C ausge-
setzt ist. In diesen Geräten und Vorrichtungen kann 
es daher schon bei einer relativ kurzen Standzeit, 
d.h. beispielsweise bei einer unregelmäßigen Ent-
nahme des Wassers, zu einer starken Vermehrung 

der Krankheitserreger kommen, welche anschlie-
ßend bei Inbetriebnahme der Vorrichtungen und Ge-
räte als Aerosole in die Atemluft und damit auf direk-
tem Wege in die Lunge gelangen. Auf diesem Infekti-
onsweg kommt es insbesondere im Fall von Legio-
nellen unter Umständen zu außerordentlich schwer-
wiegenden bis tödlichen Infektionen.

Stand der Technik

[0005] Aus der DE 42 26 810 C1 sind Kunststoffteile 
bekannt, die nicht von Keimen besiedelbar sind und 
hauptsächlich im medizinischen Bereich eingesetzt 
werden. Die bakterizide Wirkung wird durch Silber-
verbindungen auf und/oder in der Oberfläche des 
Kunststoffes selbst erreicht. Dafür wird der Kunststoff 
mit einem Quellungsmittel behandelt und der gequol-
lene Kunststoff mit einer Lösung einer Silberverbin-
dung (z.B. AgNO3) behandelt. Ein Problem besteht 
darin, dass die Silberverbindung aufgrund ihrer Was-
serlöslichkeit schnell aus dem zu schützenden Mate-
rial herausgewaschen werden kann. Dies ist insbe-
sondere im Fall von stark durchströmten Leitungen 
ein gravierender Nachteil. Außerdem kann es bei 
langfristigem Einsatz derartig beschichteter Schläu-
che oder Duschbrausen durch ausgewaschenes Sil-
bernitrat beim Kontakt mit der Haut zu unerwünsch-
ten lokalen Schwarzverfärbungen kommen.

[0006] Aus der DE 44 36 927 C2 ist eine Munddu-
sche bekannt, bei welcher Teile eines Flüssigkeitsbe-
hälters oder von Pumpenkammern mit einer Silberle-
gierung beschichtet werden, um eine Verkeimung 
des im Flüssigkeitsbehälter oder in der Pumpe ver-
bliebenen Restwassers zu verhindern.

[0007] Die DE 37 25 728 C2 beschreibt ein medizi-
nisches Gerät aus einem Polyurethanelastomer, in 
welches eine Metallionen abgebende Substanz ein-
gelagert ist. Nachteilig an dieser bakteriziden Ausrüs-
tung ist, dass das gesamte Polymermaterial mit der 
bioziden Substanz versehen werden muss, was wirt-
schaftlich außerhalb medizinischer Anwendungsbe-
reiche nicht sinnvoll ist.

[0008] Aus der DE 101 34 468 A1 ist ein stabförmi-
ger Einsatz aus Silber und Edelstahl bekannt, der in 
einen vorhandenen Duschschlauch eingeführt wird 
und durch Abgabe von Silberionen Mikroorganismen 
im Schlauch am Wachstum hindern soll. Nachteilig 
an diesen stabförmigen Einsatz ist neben der großen 
Menge an Silber vor allem die Beeinträchtigung der 
Flexibilität des Schlauches durch den Einsatz und 
insbesondere die Verminderung des Schlauchquer-
schnitts. Dadurch kommt es zu einer Reduzierung 
der Wasserdurchflussmenge. Außerdem besteht die 
Gefahr von Ablagerungen auf dem gewendelten 
stabförmigen Einsatz mit der Gefahr der Verstopfung 
des Schlauches.
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[0009] Silber ist gegenüber Mikroorganismen als 
sehr toxisches Metall bekannt und besitzt ein extrem 
breites antimikrobielles Spektrum. Seine Wirksam-
keit gegenüber pathogenen Mikroorganismen resul-
tiert aus einem Eingriff der Silberionen in den Trans-
membran-Energie-Metabolismus und wirkt unter an-
derem sowohl gegen gram negative wie auch gram 
positive Bakterien sowie diverse weitere für den Men-
schen toxische Mikroorganismen, insbesondere ge-
gen Legionellen.

[0010] Es ist weiterhin bekannt, Produkte aus ver-
schiedenen Materialien mittels eines plasmagestütz-
ten Beschichtungsverfahrens in einer Vakuumappa-
ratur mit einer feinen Schicht metallischen Silbers zu 
bedampfen. Diese Beschichtung bedarf jedoch eines 
sehr hohen apparativen Aufwandes und ist daher 
sehr kostspielig und kommt hauptsächlich bei medi-
zintechnischen Produkten zur Anwendung.

Aufgabenstellung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Sanitärschlauch bereitzustellen, bei welchem 
das nach der Wasserentnahme verbleibende Rest-
wasser auch nach mehrtägigen Unterbrechungen 
zwischen den einzelnen Wasserentnahmen nicht 
durch pathogene Mikroorganismen kontaminiert 
wird.

[0012] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Sani-
tärschlauch mit einer antimikrobiellen Ausrüstung auf 
der Innenwand des Schlauches in Form mindestens 
einer metallischen Schicht, aus welcher biozide Me-
tallionen freigesetzt werden.

[0013] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Sanitär-
schlauches besteht insbesondere darin, dass der Sa-
nitärschlauch über eine dauerhaft auf sein gesamtes 
inneres Volumen einwirkende metallische Schicht 
verfügt, und im Sanitärschlauch verbliebenes Rest-
wasser auch bei längeren Standzeiten frei von patho-
genen Keimen hält, ohne dass dabei für den mensch-
lichen Organismus schädliche Chemikalien notwen-
dig sind. Ein weiterer Vorteil besteht in der Wartungs-
freiheit der bioziden Ausrüstung, welche während der 
gesamten Lebensdauer des Sanitärschlauches ihre 
Wirkung beibehält. Die erfindungsgemäße biozide 
Ausrüstung zeichnet sich weiterhin dadurch aus, 
dass sie im Gegensatz zu derzeit bekannten antimi-
krobiellen Hilfsmitteln in Wasserleitungsabschnitten 
oder Entnahmevorrichtungen wie beispielsweise Fil-
ter oder Schlaucheinsätze (DE 101 34 468 A1) keine 
Reduzierung oder Beeinträchtigungen der Durch-
flussmenge und Durchflussgeschwindigkeit des 
Wassers durch den Sanitärschlauch bedingt.

[0014] Der erfindungsgemäße Sanitärschlauch ver-
fügt über eine antimikrobielle Ausrüstung auf der In-
nenwand des Schlauches in Form mindestens einer 

metallischen Schicht, aus welcher biozide Metallio-
nen freigesetzt werden. Bei dem Sanitärschlauch 
kann es sich um einen Anschlussschlauch für 
Waschbecken oder um einen Ausziehschlauch für 
Spülen handeln. Vorzugsweise handelt es sich bei 
dem Sanitärschlauch um einen Brauseschlauch. Die 
metallische Schicht ist sehr gut haftend an der 
Schlauchinnenwand angebracht und ist außerordent-
lich flexibel, so dass sie alle Bewegungen des Sani-
tärschlauches mitmacht, ohne sich dabei abzulösen. 
Die metallische Schicht ist dauerhaft und wartungs-
frei, besteht aus einem nicht wasserlöslichem Materi-
al und ist auch nach längerem Betrieb nicht durch 
heißes Wasser auswaschbar. Bei der antimikrobiel-
len Ausrüstung handelt es sich um mindestens eine 
rein metallische Schicht und nicht um eine Metallver-
bindung.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die 
metallische Schicht als Abscheidungsschicht auf der 
Innenwand des Sanitärschlauches ausgebildet. Bei 
der Abscheidungsschicht handelt es sich vorzugs-
weise um eine durch eine chemische Reaktion, ins-
besondere zwischen zwei Gasen, im Innern des 
Schlauches abgeschiedene metallische Schicht. Bei 
den Gasen der chemischen Reaktion handelt es sich 
vorzugsweise um Formaldehyd und ein Argentat. 
Diese Abscheidungsschicht bedeckt in einer beson-
deren Ausführungsform vollständig die Innenwand 
über die gesamte Länge des Schlauches. Die metal-
lische Schicht ist vorzugsweise eine nach der Her-
stellung des Schlauches in einem anschließenden 
oder einem separaten Bearbeitungsschritt einge-
brachte Schicht. Nach einer andern Ausführungsform 
kann es sich bei der metallischen Schicht auch um 
eine direkt bei der Herstellung eingebrachte Schicht 
handeln. Es ist weiterhin möglich, dass die metalli-
sche Schicht galvanisch abgeschieden ist. Auch eine 
thermische Abscheidung aus einer thermisch instabi-
len Metallverbindung ist möglich.

[0016] Bei einer anderen Ausführungsform handelt 
es sich bei der metallischen Schicht um eine mindes-
tens teilweise in die Innenwand des Schlauches inte-
grierte, vorzugsweise bei der Herstellung einextru-
dierte, Schicht.

[0017] Vorteilhafterweise liegt die metallische 
Schicht im wesentlichen bündig in der Innenwand 
des Schlauches oder bildet die Innenwand, so dass 
nur die Oberfläche der Schicht in den Schlauchinnen-
raum weist und das Durchfluss- und Strömungsver-
halten des Wassers durch den Sanitärschlauch durch 
die metallische Schicht nicht beeinflusst wird.

[0018] In einer Ausführungsform ist die metallische 
Schicht als Flachmaterial, vorzugsweise als Folie 
oder Band ausgebildet. In einer anderen Ausfüh-
rungsform, vorzugsweise bei mehrschichtigen 
Schläuchen, ist die antimikrobielle Ausrüstung in das 
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Material der innersten Schlauchschicht, vorzugswei-
se beim Extrudieren, als Pulver zugegeben. Es ist 
weiterhin denkbar, dass ein metallisches Band bei 
der Extrusion des Schlauches mit zulaufen gelassen 
wird. Vorzugsweise bedeckt die metallische Schicht 
ca. 10 bis 100 % der Innenwandfläche des Sanitär-
schlauches.

[0019] Mit Vorteil handelt es sich bei dem Metall der 
metallischen Schicht um eine silber- und/oder kupfer-
haltige Schicht, insbesondere um Silber. Es ist auch 
denkbar, dass es sich nicht um reine Metalle sondern 
um Metalllegierungen handelt.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform handelt 
es sich bei der mindestens einen metallischen 
Schicht um ein galvanisches Element, bestehend 
aus mindestens zwei Metallen. Bei den mindestens 
zwei Metallen oder Metalllegierungen handelt es sich 
um solche mit voneinander verschiedenen Normal-
potentialen, so dass das eine Metall als Abscheidee-
lektrode und das zweite als Gegenelektrode fungiert.

[0021] In einer besonderen Ausführungsform han-
delt es sich bei dem einen Metall des galvanischen 
Elementes um Silber und bei dem mindestens einen 
weiteren Metall um eines mit einem von Silber ver-
schiedenen Normalpotential. Vorteilhafterweise wird 
als weiteres Metall Edelstahl verwendet. Bei dem 
Edelstahl im Sinne der Anmeldung handelt es sich 
um rostfreien Stahl. Im Falle eines höheren Normal-
potentials des weiteren Metalls, vorzugsweise eines 
an der Oberfläche passivierten Edelstahls, als das 
des Silbers wird bei dem galvanischen Prozess die 
Silberschicht angelöst, wohingegen bei einem niedri-
geren Normalpotential des weiteren Metalls dieses 
Material langsam durch Abgabe von Metallionen an-
gelöst wird.

[0022] Vorzugsweise handelt es sich bei dem galva-
nischen Element um mindestens zwei miteinander in 
Kontakt stehende elektrische Leitungsbahnen. Die 
Metallschichten können insbesondere parallel zuein-
ander auf der Innenseite des Schlauches geführt 
werden.

[0023] Zwischen den beiden elektrischen Leitungs-
bahnen besteht mit Vorteil ein elektrisches Potential 
und es werden aus mindestens einer Leitungsbahn 
biozide Metallionen freigesetzt und an die Umgebung 
abgegeben. Der Sanitärschlauch ist im Betrieb und 
auch in den Standzeiten vorzugsweise vollständig 
mit Wasser gefüllt, so dass die aus der metallischen 
Schicht freigesetzten bioziden Metallionen an das 
Wasser abgegeben werden und eine gleichmäßige 
Verteilung an Metallionen im gesamten Volumen des 
Schlauches vorhanden ist.

[0024] In einer besonderen Ausführungsform han-
delt es sich bei der metallischen Schicht, und insbe-

sondere bei dem galvanischen Element, um elektri-
sche Leitungsbahnen, welche in Längsrichtung auf 
der Schlauchinnenwand angeordnet sind. Gemäß ei-
ner Ausführungsform kann die Ausrichtung der Lei-
tungsbahnen zickzackförmig sein. Es ist jedoch auch 
möglich, die Leitungsbahnen s-förmig, linear oder ge-
wendelt auf bzw. in der Innenwand des Schlauches 
anzuordnen.

[0025] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung besteht die metallische Schicht aus einem poly-
meren, vorzugsweise linearen Monofil, welches mit 
mindestens einem der, vorzugsweise zwei, Metalle 
versehen ist. Dabei handelt es sich vorzugsweise um 
eine metallische Beschichtung der polymeren Mono-
file.

[0026] In einer Ausführungsform sind die beiden 
metallischen Schichten auf zwei getrennten, mitein-
ander in Kontakt stehenden, Kunststoffmonophilen 
aufgebracht.

[0027] Es ist auch möglich, dass die beiden metalli-
schen Schichten des galvanischen Elementes auf ei-
nen bandartigen polymeren Träger nebeneinander 
aufgebracht sind. Dies hat den Vorteil, dass auf ei-
nem Träger das gesamte galvanische Element auf-
gebracht ist und in einem Herstellungsschritt in die 
Schlauchinnenwand einbringbar ist.

Ausführungsbeispiel

[0028] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich durch die nachfolgende Beschreibung von be-
vorzugten Ausführungsformen in Verbindung mit der 
Zeichnung und den Unteransprüchen. Hierbei kön-
nen die einzelnen Merkmale der Erfindung allein oder 
in Kombination miteinander verwirklicht sein. Die be-
schriebenen Ausführungsformen dienen zur Erläute-
rung und zum besseren Verständnis der Erfindung 
und sind in keiner Weise einschränkend zu verste-
hen.

Figurenbeschreibung

[0029] In Fig. 1 ist ein Längsschnitt durch einen fle-
xiblen mehrschichtigen Sanitärschlauch 1 mit einer 
antimikrobiellen Ausrüstung auf der Innenwand 2 des 
Schlauches 1 in Form einer metallischen Schicht dar-
gestellt. Der Sanitärschlauch besteht aus einem ther-
moplastischen Innenschlauch und einem vorzugs-
weise eingefärbten und an der Oberfläche mit einer 
Beschichtung versehenen Außenschlauch. Zwischen 
den beiden Schläuchen befindet sich eine netzartige 
Verstärkung zur Stabilisierung des Schlauches. Die 
metallische Schicht liegt in Form eines galvanischen 
Elementes 3/4 vor und umfasst eine erste metallische 
Schicht 3 Schicht insbesondere aus Silber und eine 
zweite metallische Schicht 4 insbesondere aus nicht-
rostendem Stahl. Die beiden metallischen Schichten 
4/6



DE 103 38 261 A1    2005.03.10
sind jeweils wendelförmig auf der Innenwand 2 des 
Schlauches 1 angeordnet. Die erste metallische 
Schicht 3 ist parallel zur zweiten metallischen Schicht 
4 über die gesamte Innenwand 2 des Schlauches 1
derart angeordnet, dass die beiden metallischen 
Schichten 3 und 4 keinen unmittelbaren Kontakt zu-
einander aufweisen. Weiterhin sind die Oberflächen 
der metallischen Schichten 3/4 freiliegend in den In-
nenraum des Schlauches 1 ausgerichtet. Die beiden 
bandförmigen Wendel 3/4 sind bei der Extrusion des 
Innenschlauches zugeführt worden solange der ther-
moplastische Kunststoff noch klebrig war. Der Sani-
tärschlauch 1 verfügt an den beiden Enden über An-
schlussnippel (nicht dargestellt).

Patentansprüche

1.  Sanitärschlauch mit einer antimikrobiellen 
Ausrüstung auf der Innenwand des Schlauches in 
Form mindestens einer metallischen Schicht, aus 
welcher biozide Metallionen freigesetzt werden.

2.  Sanitärschlauch nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die metallische Schicht als Ab-
scheidungsschicht auf der Innenwand ausgebildet 
ist.

3.  Sanitärschlauch nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die metallische Schicht mindes-
tens teilweise in die Innenwand integriert ist.

4.  Sanitärschlauch nach Anspruch 1 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die metallische Schicht 
im wesentlichen bündig in der Innenwand des 
Schlauches liegt oder die Oberfläche bildet und nur 
die Oberfläche der Schicht in den Schlauchinnen-
raum weist.

5.  Sanitärschlauch nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
metallische Schicht als Flachmaterial, vorzugsweise 
als Folie oder Band, ausgebildet ist.

6.  Sanitärschlauch nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
metallische Schicht Silber und/oder Kupfer enthält, 
insbesondere aus Silber besteht.

7.  Sanitärschlauch nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 
sich bei der mindestens einen metallischen Schicht 
um ein galvanisches Element mit mindestens zwei 
Schichten handelt, welches mindestens zwei ver-
schiedene Metalle oder Metalllegierungen mit von-
einander verschiedenen Normalpotentialen umfasst.

8.  Sanitärschlauch nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei einem Metall des gal-
vanischen Elementes um Silber und bei dem anderen 
mindestens einem weiteren Metall um ein solches mit 

einem von Silber verschiedenen Normalpotential, 
vorzugsweise einem Edelstahl, insbesondere mit ei-
ner passivierten Oberfläche, handelt.

9.  Sanitärschlauch nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem galvani-
schen Element um mindestens zwei miteinander in 
Kontakt stehende elektrische Leitungsbahnen han-
delt.

10.  Sanitärschlauch nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mindestens zwei miteinan-
der in Kontakt stehenden elektrischen Leitungsbah-
nen parallel zueinander geführte sind.

11.  Sanitärschlauch nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den beiden 
elektrischen Leitungsbahnen ein elektrisches Poten-
tial besteht, durch das Metallionen freigesetzt wer-
den.

12.  Sanitärschlauch nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei der mindestens einen metallischen 
Schicht, insbesondere bei dem galvanischen Ele-
ment, um elektrische Leitungsbahnen handelt, die in 
Längsrichtung, insbesondere zickzack-förmig, s-för-
mig, gewendelt oder linear, auf der Innenwand ange-
ordnet sind.

13.  Sanitärschlauch nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die mindestens eine metallische Schicht aus einem 
polymeren, vorzugsweise linearen, Monofil besteht, 
das mit mindestens einem der beiden Metallen verse-
henen, insbesondere beschichtet, ist.

14.  Sanitärschlauch nach einem der Ansprüche 7 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden me-
tallischen Schichten auf zwei getrennten miteinander 
in Kontakt stehenden Kunststoffmonofilen aufge-
bracht sind.

15.  Sanitärschlauch nach einem der Ansprüche 7 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden me-
tallischen Schichten auf einem bandartigen polyme-
ren Träger nebeneinander aufgebracht sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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